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Was gibt es Neues 2026? Welche Regelungen treten zum 1. Januar in Kraft? Wir informieren:

SACHGRUNDLOSE BEFRISTUNG AB ERREICHEN DER REGELALTERSGRENZE
Ab 1. Januar 2026 können Arbeitgeber mit Beschäftigten, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, erneut sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschließen – auch dann, wenn zuvor bereits ein Arbeitsverhältnis bestand. Das bisherige Anschlussverbot entfällt. Voraussetzung ist die Einhaltung der vorgesehenen Obergrenzen bei Anzahl und Häufigkeit der Befristungen.
AKTIVRENTE AB 2026
Ebenfalls zum 1. Januar 2026 tritt die Aktivrente in Kraft. Sie richtet sich an Personen ab Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Sie können freiwillig weiterarbeiten und monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bleiben verpflichtend. Bei Einkommen oberhalb von 2.000 Euro werden auf den übersteigenden Betrag Steuern fällig.

Die Aktivrente gilt für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; nicht erfasst sind Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte, Minijobs sowie Beamte.
FREIBETRÄGE UND KINDERGELD AB 2026
Der Grundfreibetrag ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, der komplett steuerfrei bleibt. Er steigt auf 12.348 Euro (Alleinstehende) bzw. 24.696 Euro (Zusammenveranlagung). Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag erhöht sich auf 20.350 Euro bzw. 40.700 Euro.

Der Kinderfreibetrag beträgt 6.828 Euro pro Kind 
(3.414 Euro je Elternteil). Zusammen mit dem Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf ergibt sich ein Gesamtfreibetrag 
von 9.756 Euro pro Kind. Das Kindergeld erhöht sich auf 256 Euro monatlich pro Kind.
MINDESTLOHN UND MINIJOB-GRENZE
Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 
13,90 Euro pro Stunde.

Die Minijob-Verdienstgrenze wird auf 603 Euro monatlich angehoben; bis zu dieser Grenze bleibt der Verdienst steuerfrei.
RENTE FÜR MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG
Die seit 2012 laufende Anhebung der Altersgrenzen führt dazu, dass schwerbehinderte Menschen ab Jahrgang 1964 erst mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Ein Rentenbeginn mit 62 Jahren ist weiterhin möglich, jedoch mit einem Abschlag von 
10,8 Prozent.

Ohne Schwerbehinderung gilt für ab 1964 Geborene die abschlagsfreie Regelaltersrente ab 67 Jahren.
MINDESTAUSBILDUNGSVERGÜTUNG 2026
Für Auszubildende, die 2026 eine duale Berufsausbildung beginnen, gelten folgende Mindestausbildungsvergütungen:

1. Jahr: 724 Euro
2. Jahr: 854 Euro
3. Jahr: 977 Euro
4. Jahr: 1.014 Euro

Tarifgebundene Unternehmen sind ausgenommen. Nicht tarifgebundene Betriebe dürfen die tariflichen Vergütungssätze ihrer Branche und Region höchstens um 20 Prozent unterschreiten.

Ihr habt Fragen? Wir helfen gern!
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